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Vereinsgründung 
Das Gesetz unterscheidet zwischen der Errichtung und der Gründung des Vereins. Ein Verein gilt als errichtet, wenn 
sich zumindest zwei Personen über die Statuten (Gründungsvereinbarung) einigen. Die Errichtung eines Vereins ist 
der Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige ist mit 14,30 Euro, die Beilage mit 3,90 Euro pro Bogen – und 
falls ein Einladungsbescheid beantragt wird, ist dieser zusätzlich mit 6,50 Euro – zu vergebühren. 

Bitte beachten Sie: * Angabe erforderlich i Information zum Ausfüllen  Zutreffendes ankreuzen 

 

Verein 

Name des Vereins *        

Vereinssitz * i       

i Vereinssitz: Bitte führen Sie nur die Gemeinde an.  

 

Anzeigende Personen 

Die Vereinserrichtung 
zeigen an: *   Gründer/innen   organschaftliche Vertreter/innen 

 

Gründer/in bzw. organschaftliche/r Vertreter/in (1) - zustellungsbevollmächtigt 

Familienname *        Akadem. Grad         

Vorname *        Geschlecht *   männlich  weiblich 

Geburtsdatum 
(tt.mm.jjjj) *        Geburtsort *        

Straße *        Hausnummer/Tür *        

Postleitzahl *        Ort *        

Telefon *        E-Mail         

Funktion * i       
Datum der Wahl 

(tt.mm.jjjj) * i       

i 
Angaben zur Funktion (z.B. Obfrau/Obmann, Kassier/in, Schriftführer/in oder deren Stellvertreter/in) und das Datum der Wahl sind nur 
bei organschaftlichen Vertreter/innen anzuführen. 

 

Gründer/in bzw. organschaftliche/r Vertreter/in (2)   i 

Familienname *        Akadem. Grad         

Vorname *        Geschlecht *   männlich  weiblich 

Geburtsdatum 
(tt.mm.jjjj) *        Geburtsort *        

 
 
 
 
An die 
zuständige Behörde 

 

 

Eingangsstempel 
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Straße *        Hausnummer/Tür *        

Postleitzahl *        Ort *        

Telefon *        E-Mail         

Funktion * i       
Datum der Wahl 

(tt.mm.jjjj) * i       

i 

Sie müssen zumindest zwei Gründer/innen oder zwei organschaftliche Vertreter/innen angeben. Weitere Gründer/innen oder 
organschaftliche Vertreter/innen geben Sie bitte gesondert bekannt. 
Angaben zur Funktion (z.B. Obfrau/Obmann, Kassier/in, Schriftführer/in oder deren Stellvertreter/in) und das Datum der Wahl sind nur 
bei organschaftlichen Vertreter/innen anzuführen. 

 

Zustellanschrift des Vereins    i 

Straße *        Hausnummer/Tür *        

Postleitzahl *        Ort *        

i 
Bitte füllen Sie diesen Block nur aus, wenn die Bestellung der organschaftlichen Vertreter/innen bereits erfolgt ist. 
Ein Postfach ist als Zustellanschrift NICHT zulässig.  

 

Form der Erledigung  

Bescheidausfertigung * i  Ja  Nein 

i 
Für eine bescheidmäßige Erledigung fallen Kosten in Höhe von 6,50 Euro an. Wenn Sie auf den Bescheid verzichten, erhalten Sie von 
der Behörde eine formlose Einladung zur Aufnahme der Vereinstätigkeit.  

 

Beilagen 

 *  Vereinsstatuten 

   Eventuell Meldung weiterer organschaftlicher Vertreter/innen (Leitungsorgan) 

 
 

Hinweis: Sie können Ihre Daten gesichert mit einem Online-Formular übertragen: Link zum Online-Formular  
 
 

https://egov.stmk.gv.at/eform/bh/start.do?event=view&generalid=BR_RS_AB&lkz=SO-VR-VR-GR

